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§ 14 NBV 2007 Endabrechnung
 NBV 2007 - Neubauverordnung 2007

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2019

Ausgenommen bei Inanspruchnahme einer Förderung gemäß §§ 5, 11, soweit Eigenheime betro en sind, und 12 hat

die Förderungswerberin oder der Förderungswerber die tatsächlichen Gesamtbaukosten unter Bedachtnahme auf die

von den Nutzern der Wohnungen erbrachten Leistungen ohne Verzug nach der Fertigstellungsanzeige gemäß § 128

der Bauordnung für Wien der Landesregierung zur Prüfung vorzulegen, widrigenfalls die Gesamtbaukosten durch eine

Ziviltechnikerin oder einen Ziviltechniker einschlägiger Fachrichtung auf Kosten der Förderungswerberin oder des

Förderungswerbers ermittelt und der Endabrechnung zu Grunde gelegt werden können.
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